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ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Gewerblicher Rechtsschutz 

Unser Team besteht aus erfahrenen Rechts- und 

Fachanwälten mit Fachkompetenz in den Berei-

chen Unternehmensnachfolge- und Vorsorge- 

beratung, Erb- und Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, 

Familienrecht, Stiftungsrecht sowie gewerblicher 

Rechtsschutz. 

Schützen Sie Ihre Innovation und Kreativität.

Welche Bereiche aus Ihrem Unternehmen können 
Sie schützen?

MARKEN- UND DESIGNRECHT: 
Produkte und Dienstleistungen wie Firmenname 

und Logo sowie die ästhetische Gestaltung Ihrer 

Ware und Verpackung 

Wir betreuen Sie bei der Anmeldung Ihrer zu  
schützenden Marken und Designs bei den zustän-
digen deutschen oder internationalen Ämtern. Im 
Kollisionsfall verteidigen wir Ihre Schutzrechte.

PATENT- UND GEBRAUCHSMUSTERRECHT: 
Technische Erfindungen 

WETTBEWERBSRECHT: 
Schutz vor unlauterem Wettbewerb

Wir entwickeln für Sie als Unternehmer und Privat- 

person kontinuierlich neue, maßgeschneiderte  

Konzepte, die durch die fachübergreifende Ver- 

knüpfung von rechtlichen, steuerlichen und  

betriebswirtschaftlichen Aspekten weit über die 

klassische Rechtsberatung hinausgehen.

Langjährige Erfahrung, gepaart mit leidenschaftlichem Einsatz 

In Deutschland herrschen Nachahmungsfreiheit und freier Wettbewerb. Der gewerbliche Rechtsschutz  

umfasst die Schutzrechte am geistigen Eigentum („Intellectual Property“, IP) und soll bestehende Werte und 

Innovationen schützen. Er beinhaltet das Marken-, Design-, Patent-, Gebrauchsmuster- und Wettbewerbs-

recht. Auch das Urheber- und das Medienrecht werden zum gewerblichen Rechtsschutz gezählt.



URHEBERRECHT: 
Das Urheberrecht ist kein „echtes“ gewerbliches 

Schutzrecht, jedoch eng mit diesen verwandt. 

Es entsteht automatisch mit der Schaffung der  

„persönlichen geistigen Schöpfung“, und es bedarf 

keiner Anmeldung. 

MEDIENRECHT: 
Das Medienrecht schützt vor unwahren Tatsachen-

behauptungen. Hierunter fallen Rezensionen auf 

Bewertungsportalen und Kommentare in sozialen 

Netzwerken, aber auch Presseberichterstattungen, 

die Ihrem guten Ruf schaden.

Typische Fallen

• Verletzung von Drittrechten bei der Kreation einer Marke, eines Logos oder eines Firmennamens

• Falsche oder irreführende Angaben und unterlassene Hinweise bei Produktwerbung

• Verstöße gegen das AGB- oder das Telekommunikationsrecht

• Verletzung des Urheberrechts an Bildern, Software, Literatur oder Musik

Im Verletzungsfall drohen nicht nur Unterlassungsansprüche, die durch kostspielige Abmahnschreiben oder 

Prozesse geltend gemacht werden, sondern auch umfangreiche Auskunftspflichten sowie Schadenersatz- 

ansprüche. Diese sind vor allem im Marken-, Design- und Urheberrecht begründet und in der Regel im Wege 

einer geschuldeten Lizenz oder durch die Herausgabe des Gewinns zu ersetzen. 

Wir beraten Sie umfassend und decken Fallen rechtzeitig auf.

Geschädigten stehen diverse Ansprüche zu, etwa auf sofortiges Unterlassen der Rechtsverletzung. Hierzu 

muss der Verletzer außergerichtlich mit kurzer Frist abgemahnt werden. Hat die Abmahnung keinen Erfolg, 

ist eine einstweilige Verfügung bei Gericht zu beantragen. Zu beachten sind die strengen zeitlichen Vorgaben 

der Gerichte. In der Regel darf zwischen Bekanntwerden des Verstoßes und gerichtlicher Geltendmachung 

nicht länger als vier Wochen gewartet werden. Melden Sie sich rechtzeitig bei uns!

Wir setzen uns für Sie ein und vertreten Ihre persönlichen und unternehmerischen Interessen.



Die ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ist für Sie da!

ADSR Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Standorte: Hamburg und Dortmund  
www.adsr-recht.de  •  info@adsr-recht.de

CLAUDIA BREHM
Fachanwältin für Gewerblichen Rechtsschutz 

Fachanwältin für Familienrecht 

  

Kanzlei Hamburg 

New-York-Ring 6 

22297 Hamburg 

 

 040 63305-8936 

 claudia.brehm@adsr-recht.de 

Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gern.

Ihre Ansprechpartnerin:» Der gewerbliche Rechtsschutz ist ein Rechtszweig, 

der geschaffen wurde, um Ihre Ideen mit monetärem 

Wert zu schützen. Marken etwa dienen nicht nur der 

Bezeichnung von Produkten und Dienstleistungen und 

damit der Abgrenzung gegenüber Wettbewerbern, 

sie vermitteln Vertrauen, sorgen für einen Wieder- 

erkennungseffekt und binden die Kunden leichter 

(Markentreue). Ohne Markenschutz besteht immer 

die Gefahr, dass Dritte die gleiche oder eine ähn-

liche Marke anmelden und so die eigene Marken- 

benutzung stören oder sogar verbieten können.

Wir unterstützen Sie, indem wir mit Ihnen ein Schutz-

rechtsportfolio auf- und ausbauen (Marken- und Design-

anmeldungen in Deutschland, Europa und weltweit) 

und Ihre geistigen Rechte gegen die Verletzungen durch  

Dritte verteidigen. Dabei kümmern wir uns um die außer-

gerichtliche und gerichtliche Verfolgung von Marken-, 

Urheber- und Wettbewerbsrechtsverletzungen (Vertre-

tung bei Abmahnungen, einstweiligen Verfügungen und 

Verletzungsklagen, Widerspruchs- und Löschungsver-

fahren). Außerdem begleiten wir Sie bei der Verwertung 

Ihrer Schutzrechte durch Lizenzstrategien (Marken- und 

Urheberlizenzverträge, Abgrenzungsvereinbarungen, 

Übertragung und Verkauf von Schutzrechten etc.). «


